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13. Dezember 2022  

  

ews-Kunden zahlen im Dezember keinen Abschlag für Gas – Gaspreisbremse 

kommt nächstes Jahr 

 

Die erste Entlastung wird bereits im Dezember 2022 wirksam. 

Die Energie und Wasser Wahlstedt/ Bad Segeberg GmbH & Co. KG (ews) erheben im 

Dezember für ihre Gaskunden keinen monatlichen Abschlag. „Damit setzen wir das 

kurzfristig das neu beschlossene Soforthilfegesetz der Bundesregierung um“, sagt 

Marco Voß, Geschäftsführer der ews. Das Gesetz soll die Verbraucherinnen und Ver-

braucher bei den gestiegenen Energiepreisen entlasten. Ergänzend dazu plant die Bun-

desregierung eine Strom- und Gaspreisbremse geplant. 

 

Was bedeutet das für die Kunden der ews? 

„Um die Dezemberhilfe zu erhalten, müssen unsere Kunden nichts tun. Als Gaskunde 

bezahlen sie im Dezember keinen Abschlag, weil dieser direkt vom Staat übernommen 

wird,“ erläutert Marco Voß und ergänzt: „Die Höhe der Hilfe beträgt ungefähr dem im 

September gezahlten Abschlag, eine Abschlagsanpassung lohnt sich also nicht.“ Beson-

ders erfreut zeigte sich Voß, dass die ews keine Preissteigerung im Jahr 2022 an die 

Kundinnen und Kunden weitergeben musste. Lediglich auf gesenkte und gestiegene 

Steuern und Abgaben - also durchlaufende Posten bei der ews - habe man reagiert. 

 

Die Dezember-Soforthilfe wird bereits einen Ausgleich für die gestiegenen Energie-

rechnungen im Jahr 2023 schaffen und die Zeit bis zur geplanten Einführung der Gas-

preisbremse im Frühjahr überbrücken. Diese tritt spätestens im März 2023 in Kraft und 

sieht eine Deckelung des Preises vor. „Auch hier müssen unsere Kunden nicht selbst 

aktiv werden. Wir geben die Entlastung automatisch an unsere Kunden weiter,“ so 

Marco Voß.  

 

„Trotz der finanziellen Entlastung, möchten wir unsere Kunden weiterhin zum Energie-

sparen aufrufen. Denn dies ist die beste Möglichkeit, die eigenen Energiekosten gering 

zu halten. Gleichzeitig leisten die Menschen mit Energieeinsparungen einen entschei-

denden Beitrag, dass wir sicher versorgt durch die nächsten Monate kommen.“ Neben 

der Gaspreisbremse ist auch eine Strompreisbremse ab 2023 vorgesehen – diese befin-

det sich noch im Gesetzentwurf. 

 

Weitere Informationen zur Soforthilfe und der Gas- sowie Strompreisbremse finden Sie 

auf der Homepage der ews (www.ew-segeberg.de) und auf der Internetseiten des Bun-

desministeriums für Wirtschaft und Klima (www.bmwk.de). 
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Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co. KG (ews) im Kurzprofil 

Die Energie und Wasser Wahlstedt/ Bad Segeberg GmbH & Co. KG ist der regionalere Energiedienstleister 

für den Raum Kreis Segeberg. Wir beliefern zuverlässig Haushalts- und Gewerbekunden mit Strom, Erdgas 

und Wasser. Gemeinsam mit unseren starken Partnern bieten wir privaten Kunden, Unternehmen und Kom-

munen, Lösungen zur CO2-Einsparung und eine zukunftsgerichtete Energieversorgung an. Über unsere 

Tochtergesellschaft EWS - Netz GmbH betreiben wir zuverlässig Strom und Gasnetze. 


